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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2576/2003 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  2 
Fachbereich   Musikschule 
Bearbeitet von:  Frau Braumann 

Datum 
17.03.2003 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Kulturausschuss 08.04.2003 

Haupt- und Finanzausschuss 09.04.2003 

Rat 30.04.2003 

Betreff: 

Fritz-Busch-Musikschule der Stadt Siegen 
hier: Änderung der Schul- und Entgeltordnung zum 01.08.2003 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
Die Schul- und Entgeltordnung der Fritz-Busch-Musikschule der Stadt Siegen wird ab 
01.08.2003 wie folgt geändert: 
 
Schulordnung 
 
Schul- und Unterrichtszeit 
 
Bisher: 3.1  Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 1. August und endet am  
31. Juli des darauffolgenden Jahres. 
 
Neu: 3.1  Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 1. August und endet am  
31. Juli des darauffolgenden Jahres. Es werden mindestens 35 Unterrichtseinheiten 
pro Jahr garantiert. 
 
Abmeldungen – Kündigungen 
 
Bisher: 5.3  Abmeldungen - Kündigung 

 
Ausschnitt: Abmeldungen während des laufenden Schuljahres ohne o.g. Begründung 
werden nur angenommen, wenn der entsprechende Unterrichtsplatz nachbesetzt 
werden kann. Hierfür ist in jedem Falle eine Bearbeitungsentgelt in Höhe von einem 
Monatsentgelt, mindestens aber 50,- DM fällig. 
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Neu: 5.3  Abmeldungen - Kündigung 
 

Ausschnitt: Abmeldungen während des laufenden Schuljahres ohne o.g. Begründung 
werden nur angenommen, wenn der entsprechende Unterrichtsplatz nachbesetzt 
werden kann. Hierfür ist in jedem Falle eine Bearbeitungsentgelt in Höhe von einem 
Monatsentgelt fällig. 
 
 
Entgeltordnung 
 
Unterrichtsart       monatliches Entgelt 
         bisher Euro neu Euro 
_________________________________________________________________ 
Musikzwerge/ Grundausbildung/Orff      18,00  20,00 
 
Musikalische Früherziehung       20,00 21,00 
 
Gruppe 3-5 Schüler         30,00 32,00 
 
Musiktherapie Einzelunterricht 30 Min      39,00 45,00 
 
Gruppe 2 Schüler/22,5 Min Einzelunt./45 Min. 14-tägig   35,00 37,00 
 
Einzelunterricht 30 Min.        45,00 47,00 
 
Einzelunterricht 45 Min. 65,00 67,00 
 
Gruppe 3-5 Erwachsene        35,00 35,00 
 
Gruppe 2 Erw./22,5 Einzelunterricht/ 45 Min/14-tägig    41,00 41,00 
 
Einzelunterricht für Erwachsene 30 Min.      55,00 55,00 
 
Einzelunterricht für Erwachsene 45 Min.      82,50 82,50 
Bisher:(Schüler, Studenten, Wehrpflichtige/Zivildienstleistende, Unterrichtsentgelte 
wie oben) 
Neu: :(Schüler, Studenten*, Wehrpflichtige/Zivildienstleistende, Unterrichtsentgelte 
wie oben) *Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 
 
Musiktheorie (Gruppenunterricht 45 Minuten)       7,50  7,50 
 
Ensemble/Chor/Orchester, u.a.         7,50  7,50 
 
VFA Zweitfachunterricht 22,5 Min.      30,00 32,00 
 
Bisher:  
Instrumentenmiete  
Instrument bis 500 Euro       7,50 
Instrument von 500 Euro bis 1.500 Euro   12,50 
Instrument von 1.500 Euro bis 2.500 Euro  15,00 
Instrument über 2.500 Euro      17,50 
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Neu: Instrumentenmiete     1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 
Instrument bis 500 Euro       7,50     8,00    10,00 
Instrument von 500 Euro bis 1.500 Euro   12,50    13,00   15,00 
Instrument von 1.500 Euro bis 2.500 Euro  15,00    16,00   18,00 
Instrument über 2.500 Euro      17,50    19,00   22,00 
 
Mietinstrumente 
 
Bisher: 1.2 Mietinstrumente 
 
Bestimmte Musikinstrumente können von der Musikschule gemietet werden. Hierfür 
wird eine Miete von 7,50 Euro monatlich bei Anschaffungswert unter 500,00 Euro 
und 12,50 Euro monatlich bei Anschaffungswert über 500,00 Euro pro Instrument 
verlangt. Bei einem Anschaffungswert von über 1500,00 Euro wird eine Miete von 
15,00 Euro monatlich angesetzt und bei über 2500,00 Euro 17,50 Euro.  
Welche Instrumente vermietbar sind, bestimmt die Stadt Siegen. Näheres regelt der 
Mietvertrag. Die Mietdauer wird auf ein Jahr befristet. 
 
Neu: 1.2 Mietinstrumente 
 
Bestimmte Musikinstrumente können von der Musikschule gemietet werden. Hierfür 
wird eine Miete abhängig vom Anschaffungswert und der Leihdauer von 7,50 Euro 
bis 22,00 Euro monatlich verlangt (siehe Tabelle)  
Welche Instrumente vermietbar sind, bestimmt die Stadt Siegen. Näheres regelt der 
Mietvertrag.  
 
Bearbeitungsentgelt 
 
Bisher: 1.4 Bearbeitungsentgelt 
 
Im Falle der einvernehmlichen vorzeitigen Aufhebung eines Schulvertrages, der  
nicht fristgemäß gekündigt wird, ist eine besondere Bearbeitungsgebühr zu zahlen. 
Sie beträgt ein Monatsentgelt, mindestens aber 25,00 Euro. 
 
Neu: 1.4 Bearbeitungsentgelt 
 
Im Falle der einvernehmlichen vorzeitigen Aufhebung eines Schulvertrages, der  
nicht fristgemäß gekündigt wird, ist eine besondere Bearbeitungsgebühr zu zahlen. 
Sie beträgt ein Monatsentgelt. 
 
Erstattungen 
 
Bisher: 5. Erstattungen 
 
Für nicht nachgeholten Unterricht bzw. nicht anderweitig abgegoltenen Unter-
richtsausfall seitens der Musikschule von mehr als dreimal hintereinander oder mehr 
als 4 mal im selben Schuljahr werden Entgelte entsprechend erstattet. (Ferien und 
Feiertage zählen nicht als Unterrichtsausfall) 
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Neu: 5. Erstattungen 
 
Es wird eine Mindestanzahl von 35 Unterrichtseinheiten pro Schuljahr garantiert. Bei 
Unterschreitung, die durch die Musikschule verursacht ist, werden Entgelte in Höhe 
von 1/35 des jeweiligen Jahresentgeltes erstattet. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Im Haushaltsplan der Stadt Siegen sind die persönlichen Ausgaben SNA in 2003 
gegenüber 2002 um ca. 27.000 Euro gestiegen. Dabei ist die Tariferhöhung im öf-
fentlichen Dienst noch nicht berücksichtigt. 
 
Daher ist es angemessen, die Teilnehmer an dieser Kostensteigerung zu beteiligen.  
 
Die letzte Entgelterhöhung erfolgte zum 01.08.2001 und eine weitere Änderung zum 
01.01.2002 mit der Euroumstellung, die jedoch wieder zu einer ca. 2 %igen Einnah-
meminderung führte. 
 
Bei der Instrumentenmiete werden den bisherigen Entgelten Zeitkategorien nach 
Ausleihdauer hinzugefügt, um die Motivation zum Kauf eigener Instrumente zu stei-
gern und weitere Neuanschaffungen zu vermeiden. 
 
Durch diese Entgelterhöhung werden nach jetzigem Schülerstand in 2003 Mehrein-
nahmen von ca. 8.000 Euro erwartet. In 2004 ist mit Mehreinnahmen von ca. 18.500 
Euro zu rechnen. 
 
Im Haushaltsansatz 2003 sind Teilnehmerentgelte von 510.000 Euro veranschlagt. 
Bei jetzigem Stand der Entgelte und Schülerzahlen liegen die Einnahmeerwartungen 
bei ca. 465.000 Euro. Daher ist die Entgelterhöhung erforderlich. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 X ja  nein 
 

Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
        

  
ist erfolgt 

 X     
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
In Vertretung 
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Dr. Rohr 
Stadtrat 
 
 
Anlagen:   




